
Gesetzsammlung
für

das Fürstenthum Reuß Aelterer Linie. 1
Ausgeneben den 13. Febrnar 1875.)

1. Negi s-Bekanntmachung vom 13. Jannar 1525,
die Veschreihmg der Reichskassenscheine betreffend.

Nachstehend wird eine von der Reichsschulden-Verwaltung zu Berlin unterm 24.
December vorigen Jabres veröffentlichte Beschreibung der nach dem Reichsgesetze vom 30.
April 1874 (Reichogesetzblatt S. 40) auszugebenden Reichskassenscheine zu 5, 20 und 50
Mark andurch zur öffentlichen Kenntnih gebracht.

Greiz, den 13. Jannar 1875.

Fürstlich Reuß-Plauisch= Landesregiemung.Faber.

Beschreibung
der 2 dem Gesehe vom 30. April 1874 (Neichsgesetzblatt Seite 40) auszugebenden

eichskassenscheine zu 5, 20 und 50 Mark

Merz.

4. Algemeine Kennzeichen.
Die Reichs- Kassenscheine sind auf Hanfpapier mit Wasserzeichen gedruckt. Die Schau-

seite derselben ist in Kupferslichdruck, die Räckseite in Buchdruck ausgeführt.Die Schaufeite enthält den Tex
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